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Widmung von Straßen 

Die Stadt Oberhausen widmet gemäß § 6 des Straßen-
und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen
(StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.1995 mit Wirkung vom Tage der ortsüblichen
Bekanntmachung folgende Straßen für den öffentlichen
Verkehr als Gemeindestraßen:

Blattstraße
(Gemarkung Alstaden, Flur 1, Flurstücke 231 und 248
sowie teilweise die Flurstücke 102, 146, 229, 201, 202,
249 und teilweise das Flurstück 802 in der Flur 13 der
Gemarkung Alstaden gemäß den als Anlage 1-3 beige-
fügten Lageplänen) 

Düsselbachweg
(Gemarkung Osterfeld, Flur 34, Flurstücke 144, 648,
650, 651 und 652)

Heroldstraße
(Gemarkung Osterfeld, Flur 7, teilweise die Flurstücke
441, 322 sowie teilweise das Flurstück 1592 in der Flur
17 der Gemarkung Sterkrade gemäß dem als Anlage 4
beigefügten Lageplan)

Joseph-Haydn-Weg
(Gemarkung Sterkrade, Flur 13, Flurstücke 928, 958 und
1005)

Kiepenfeld
(Gemarkung Alstaden, Flur 1, Flurstück 171, sowie teil-
weise das Flurstück 1177 gemäß dem als Anlage 2 bei-
gefügten Lageplan)

Kleiststraße
(Gemarkung Oberhausen, Flur 27, Flurstücke 806, 801
und 802) 

Münzstraße
(Gemarkung Sterkrade, Flur 19, Flurstücke 1014 und
1016. Gemarkung Sterkrade, Flur 17, Flurstück 645
sowie teilweise die Flurstücke 1040, 1591 und 611.
Gemarkung Osterfeld, Flur 6, teilweise das Flurstück
758.
Die teilweise zu widmenden Flächen ergeben sich aus
dem als Anlage 5 beigefügten Lageplan.)

Nordstraße
(Gemarkung Sterkrade, Flur 5, teilweise die Flurstücke
866 und 463 gemäß dem als Anlage 6 beigefügten
Lageplan)

Soweit Teilflächen aus Grundstücken dem öffentlichen
Verkehr gewidmet werden, sind zur besseren
Orientierung Lagepläne beigefügt, in denen diese
Teilflächen aus den Grundstücken schraffiert bzw. rau-
tiert dargestellt sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstrasse 39,
40213 Düsseldorf, Klage erhoben werden.

Wird die Klage schriftlich erhoben, so soll ihr je eine
Abschrift für den Beklagten, den Vertreter des öffentlichen
Interesses und sonstige Beteiligte beigefügt werden.

Wird die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen
Bevollmächtigten versäumt, so gilt dessen Verschulden
als Ihr eigenes Verschulden.

Hinweis:

Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das einem
Klageverfahren bislang vorgeschaltete
Widerspruchsverfahren abgeschafft worden.
Entsprechend der oben stehenden
Rechtsmittelbelehrung kann gegen diesen Bescheid
also direkt Klage erhoben werden.

Zur Vermeidung unnötiger Kosten besteht jedoch unab-
hängig hiervon die Möglichkeit, sich vor etwaiger
Erhebung einer Klage kurzfristig zunächst mit der
zuständigen Dienststelle, Fachbereich 5-6-50 in Zimmer
A 418 des Technischen Rathauses Sterkrade,
Bahnhofstraße 66, 46042 Oberhausen, während der
Dienststunden, Montag bis Donnerstag 8:30 Uhr bis
12:00 Uhr, 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr und Freitag von
08:30 Uhr bis 12:00 Uhr in Verbindung zu setzen. In vie-
len Fällen können so etwaige Unstimmigkeiten bereits
im Vorfeld einer Klage behoben und kann die
Widmungsverfügung gegebenenfalls, insbesondere hin-
sichtlich etwaiger offensichtlicher Unrichtigkeiten, korri-
giert werden, so dass es einer Klageerhebung nicht
mehr bedarf.

Die Notwendigkeit der Klageerhebung zur Vermeidung
des Eintritts der Bestandskraft dieser
Widmungsverfügung wird durch einen außergerichtlichen
Klärungsversuch allerdings nicht berührt. Die Klagefrist
von einem Monat wird hierdurch nicht verlängert.

Oberhausen, 28.01.2011

Stadt Oberhausen
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Peter Klunk
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Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über die Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 660 - Vestische Str. / Baumberger Weg  

Der Rat der Stadt hat am 07.02.2011 beschlossen, für
das im Plan des Bereichs 5-1 -Stadtplanung-, vom
13.01.2011 umrandete Gebiet einen Bebauungsplan
aufzustellen.

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Neufassung vom
23.09.2004 (BGBl I, S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I, S.
2585).

Das Plangebiet befindet sich nordöstlich der Vestischen
Straße (Hausnummern 200–214) in der Gemarkung
Sterkrade, Flur 19,  und umfasst die Flurstücke Nr. 628,
629, 998, 1168, 1124 und 1229.

Die genaue Abgrenzung ergibt sich auch aus der ange-
fügten Übersichtsskizze.

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 5-1 -Stadtplanung-, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, während der Dienststunden einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 660 werden folgende
Hauptplanungsziele verfolgt:

- Festsetzung eines Wohngebiets,

- Prüfung der Entwicklungsmöglichkeiten für die vor-
handene gewerbliche Nutzung insbesondere im
Bezug auf den Einzelhandel,

- Steuerung der Zulässigkeit von Werbeanlagen.

Hinweis

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer
zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden
zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem
Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke
betreten und Vermessungen, Boden- und Grund-was-
seruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten ausführen.

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Oberhausen, 08.02.2011

Klaus Wehling
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung

Die Versammlung der Jagdgenossenschaft Oberhausen
findet am 

Dienstag, 19. April 2011, 19:30 Uhr, in der Gaststätte
„Pargmann“, Buchenweg 283, 46147 Oberhausen, 

statt.

Alle Eigentümer bejagbarer Grundflächen innerhalb des
Stadtgebietes Oberhausen werden hierzu eingeladen.

TAGESORDNUNG:

1. Genehmigung der Niederschrift über die
Jagdgenossenschaftsversammlung v. 13.04.10

2. Bericht des Vorstandes

3. Geschäftsbericht und Haushaltsplan

4. Bericht der Kassenprüfer

5. Entlastung des Vorstandes

6. Wahl der Kassenprüfer und deren Vertreter

7. Verteilung der Jagdpachtgelder

8. Verschiedenes

Jürgen Loges
- Vorsitzender -
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DPAG

Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 9,--
Euro, für sechs Monate 18,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 3. März 2011
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst/Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt

unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse

für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-

schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),

Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes

Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit

der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit

bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen

Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-

gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter

stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine

festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen

ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-

zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-

dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-

schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-

ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte

untereinander und fördern das Sozialverhalten der

Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Frühjahr 2011

nimmt der Bereich 0-8 Kunst/Malschule, Tel. 0208

41249-22, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

entgegen.

Malschule

für Kinder

und Jugendliche
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